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Das Jahr 2014 stand in Sachen Bankenre-
gulierung weitgehend im Zeichen der Voll-
endung und Implementierung wesentli-
cher Elemente der neuen Reformen (CRR 
und CRD IV) nach der Finanzkrise sowie 
der notwendigen Nachkalibrierungen (zum 
Beispiel bei Liquidität und Verschuldung) 
einzelner Elemente. Der Regulierungsdruck 
auf Banken steigt aus internationaler Sicht 
jedoch weiterhin an. Und auch wenn sich 
das Tempo der neuen Regulierungsinitiati-
ven allmählich verringert, beginnt sich die 
volle Wirksamkeit früherer Reformen gera-
de erst abzuzeichnen.

Fünf große Herausforderungen  
für die Banken

In Kombination mit einer schwachen Kon-
junktur hat der Regulierungsdruck in vie-
len Ländern dazu geführt, dass viele Ban-
ken vor der Herausforderung stehen, aus-
reichende Gewinne zu erzielen und die 
Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle un-
ter Beweis zu stellen. Allein im Bereich des 
Eigenkapitals müssen die Banken den viel-
fältigen Auflagen im Zusammenhang mit 
den Mindest- und Pufferanforderungen 
aus Säule 1, Änderungen der Risikoge-
wichtungen, Neuerungen in Säule 2, mög-
lichen makroprudenziellen Maßnahmen, 
Stresstests sowie Mindestanforderungen 
an die Verlustausgleichsfähigkeit entspre-
chen. Das „Deleveraging“ und „De-Risking“ 
der Bilanzen hat es den meisten Instituten 
zunächst ermöglicht, die aktuellen regula-
torischen Anforderungen an Eigenkapital 
und auch Liquidität zu erfüllen. Dauerhaft 
kann dies aber ihre Profitabilität in vielen 
Fällen nicht gewährleisten. 

Nachfolgend werden fünf wesentliche Be-
reiche dargestellt, in denen sich abzeichnet, 
dass die Banken auf das teilweise noch un-
gewisse Fortschreiten der aufsichtsrechtli-
chen Entwicklungen reagieren müssen.

Makroprudenzielle Regulierung: In Deutsch-
land wurde im Gegensatz zu anderen Län-
dern bislang noch kein makroprudenzielles 
Instrument zur Stärkung der Widerstands-
fähigkeit für den Bankensektor als Ganzes 
eingesetzt. Die stärkere Zusammenführung 
mikro- und makroprudenzieller Maßnah-
men ist ein Kernanliegen der Europäischen 
Zentralbank (EZB), deren Ausmaß bislang 

möglicherweise noch nicht gänzlich von 
allen Banken erkannt wurde (zum Beispiel 
Aufbau eines zentralen europäischen Kre-
ditregisters).

Risikogewichtete Aktiva (RWA): Die Regu-
lierer sind bestrebt, das Ausmaß einzu-
schränken, in dem die Banken interne Mo-
delle verwenden können. Beschränkungen 
der Modellspezifikationen und -parameter 
sowie die Einführung risikosensitiverer 
standardisierter Ansätze, mit denen die 
modellbasierten Ergebnisse verglichen und 
beschränkt werden können (neuer „Capital 
Floor“), werden künftig für viele Banken 
die Eigenkapitalanforderungen und IT-
Kosten erhöhen.

Zeitenwende durch  
ganzheitliche Aufsicht

Bilanzprüfungen im Rahmen des Compre-
hensive Assessment: Das sogenannte Com-
prehensive Assessment der EZB wirkte sich 
am stärksten auf diejenigen Banken aus, 
die Eigenkapitallücken schließen mussten 
und in den Fokus der direkten EZB-Beauf-
sichtigung geraten waren. Die gewählte 
Vorgehensweise lässt aber auch auf mög-
liche zukünftige Überwachungsansätze  
der EZB, vor allem im Hinblick auf die Kon-
zeption und Schwerpunkte zukünftiger 
Stresstests, schließen. 

Zukünftige Beaufsichtigung: Die Übernah-
me der Aufsicht durch die EZB als ganz-
heitliche Aufsicht stellt eine tiefgreifende 
Zeitenwende dar. Individuelle Festlegungen 
von Eigenkapital und Liquidität auf Basis 
der Säule 2 sind bereits zur Regel gewor-
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Auch wenn sich die aufsichtsrechtlichen 
Entwicklungen teilweise noch nicht genau 
abschätzen lassen beziehungsweise noch 
in der Diskussion sind, identifizieren die Au
toren für die Banken in fünf wesentlichen 
Bereichen Anpassungsbedarf. Neben der 
makroprudenziellen Regulierung und den 
Usancen zur Ermittlung der RWAs sind dies 
Bilanzprüfungen im Rahmen des Compre
hensive Assessment, die zukünftige von der 
EZB geprägte ganzheitliche Aufsicht sowie 
nicht zuletzt die neuen Steuerungselemen
te TLAC und MREL. In jedem dieser Bereiche 
arbeiten sie dabei die konkreten Maß
nahmen und Überlegungen heraus, die die 
 Kreditwirtschaft bei der Gestaltung der 
 Zukunftsfähigkeit des eigenen Hauses im 
Auge haben sollte. (Red.)
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den. Schon jetzt sind Auswirkungen auf die 
Strategie und Geschäftsmodelle der Ban-
ken, ihre Daten- und IT-Infrastruktur sowie 
deren Risikomodellierung spürbar.

TLAC und MREL als neue Steuerungskenn-
ziffern: Die Anforderung an Banken, ein 
Mindestmaß an nachrangigen Verbindlich-
keiten halten zu müssen, die in einem 
 Abwicklungsfall zur Verlustdeckung bezie-
hungsweise Rekapitalisierung herangezo-
gen werden können, wird es für viele 
Institute erforderlich machen, die Passiv-
seite ihrer Bilanz zu restrukturieren. Für 
die betroffenen Banken bedeutet dies hö-
here Kosten und geringere Flexibilität hin-
sichtlich der Refinanzierung. 

Institutionelle Strukturen und 
Instrumente 

Im Folgenden werden diese Themenberei-
che der Bankenregulierung näher beleuch-
tet und insbesondere mögliche Implikatio-
nen für die Banken abgeleitet.

1. Makroprudenzielle Regulierung: Eine 
wesentliche Lehre aus der Finanzkrise war 
es – neben der mikroprudenziellen Regu-
lierung –, die Analyse und Bewertung der 
Risiken für die Finanzstabilität auf Sektor-
ebene durch die Einführung einer soge-
nannten makroprudenziellen Aufsicht zu 
stärken. Hierbei wurden nützliche Unter-
scheidungen zwischen zyklischen Risiken 
(zum Beispiel die Bildung von Immobilien-
blasen sowie ein rasches Kreditwachstum) 
und strukturellen Risiken (wie etwa 
 Verflechtungen und Schwachstellen im 
 Finanzsystem) für die Finanzstabilität vor-
genommen. Zudem erfolgte eine Differen-
zierung zwischen Instrumenten, die für 
die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der 
Finanzinstitute bestimmt sind (zum Bei-
spiel temporäre oder permanente zusätz-
liche Eigenkapital-, Verschuldungs- und 
Liquiditätsanforderungen), und solchen, 
die der Bewältigung der Risiken am Ent-
stehungsort dienen (wie etwa Höchst-
grenzen für Kredite zwischen Banken).

Institutionelle Strukturen für die makro-
prudenzielle Aufsicht nehmen in der ge-
samten EU Gestalt an, jedoch mit einer 
breiten Mischung von Ansätzen betreffend 
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
der Zentralbanken, Finanzministerien und 
Aufsichtsbehörden. In Deutschland existie-
ren beispielsweise der Finanzstabilitäts-
ausschuss, die BaFin und die Bundesbank 

als Aufsichtsorgane. Dem ESRB kommt 
eine paneuropäische Rolle in der makro-
prudenziellen Politik zu. Ferner lassen sich 
die Funktionen und Kompetenzen der EZB 
sowie der nationalen Behörden aktuell nur 
schwer voneinander abgrenzen. Als Instru-
mente der makroprudenziellen Aufsicht 
stehen insbesondere zur Verfügung:

– antizyklische Kapitalpuffer, 

– Kapitalpuffer für systemische Risiken, die 
nicht bereits durch die Mindesteigenkapi-
talanforderungen abgedeckt sind,

– Kapitalzuschläge bei G-SIBs und anderen 
systemrelevanten Finanzinstituten,

– weitere makroprudenzielle Instrumente 
wie zum Beispiel engere Großkreditgren-
zen.

Makroprudenzielle Regulierung:  
Implikationen für die Banken

• Notwendigkeit eines Verständnisses, 
welche makroprudenziellen Maßnah-
men wann, von wem und auf welcher 
Grund lage Anwendung finden könnten 
(he rausfordernd angesichts der Beteili-
gung von diversen Aufsichtsbehörden). 

• Weitreichende Konsequenzen der An-
wendung makroprudenzieller Maßnah-
men zum Beispiel auf die Liquidität, 
Kredit vergabestandards und sektorale 
Risikogewichte.

• Zusätzliche Komplexität einer un-
gleichmäßigen Anwendung zwischen 
den  Ländern auf die grenzüberschrei-
tenden Engagements der Banken.

Darüber hinaus hat der ESRB der EU-Kom-
mission empfohlen, die derzeitige 2-Pro-
zent-Obergrenze für Kapitalzuschläge für 
national systemrelevante Banken aufzuhe-
ben, um die Anwendung eines Kapitalzu-
schlags auf eine Gruppe von Banken zu 
 ermöglichen, die gemeinsam (aber nicht 
einzeln) von systemischer Bedeutung sind. 
Zugleich sollen additive Kapitalpuffer zu-
künftig möglich sein.

Teilweise bereits im Praxistest

In einigen Staaten kommen makropruden-
zielle Instrumente (zum Beispiel Einfüh-

rung maximaler Loan-to-Value-Ratios und 
Verschuldungsgrenzen (im Hinblick auf die 
Erschwinglichkeit eines Immobilienerwerbs 
sowie Loan-to-Income-Grenzen) sowie 
Säule-2-Kapitalpuffer) bereits zum Einsatz. 
Diese Maßnahmen können sowohl einzeln 
als auch in Summe eine erhebliche Belas-
tung für die Banken darstellen. 

2. Risikogewichtete Aktiva (RWA): An-
fänglicher Schwerpunkt von Basel III war 
in erster Linie die Qualität und Quantität 
des Eigenkapitals einer Bank. Seitdem ar-
beiten der Baseler Ausschuss und andere 
Aufsichtsbehörden jedoch ausführlicher an 
den risikogewichteten Kredit- und Markt-
risikopositionen sowie den operationellen 
Risikopositionen einer Bank. Eine überar-
beitete Reihe standardisierter Ansätze so-
wie ein „Capital Floor“ sollen eingeführt 
werden, um die Möglichkeit der Reduktion 
der Eigenkapitalanforderungen durch die 
Verwendung interner Modelle zu begren-
zen. 

RWA: Implikationen für die Banken

• Deutliche Verringerung der Vorteile 
der Nutzung von internen Modellen für 
die regulatorischen Eigenkapitalanfor-
derungen.

• Teilweiser Anstieg des erforderlichen 
Eigenkapitals abhängig vom jeweiligen 
Geschäfts- und Risikoprofil (durch 
Standardansätze) sowie Notwendigkeit 
zur Verbesserung der Systeme und des 
Datenmanagements auch für interne 
Modelle-Anwender.

• Aufsichtsrechtliche Prüfungen mit 
Blick auf adäquate Datenerfassung be-
treffend Risikopositionen, Auferlegung 
zusätzlicher Eigenkapitalanforderungen 
aus Säule 2 bei Unzulänglichkeiten.

• Auswirkungen auf die Geschäfts-
tätigkeit bedingt durch den Übergang 
zu Risikofaktoren und sensitiveren Risi-
kogewichtungen (zum Beispiel für 
Wohn immobilien mit hohem LTV), ge-
gebenenfalls Erhöhung der Finanzie-
rungskosten für Kreditnehmer. 

Zur Verringerung von Anwendungsunter-
schieden und zur Einschränkung von An-
reizen für den Einsatz von Modellen haben 
der Baseler Ausschuss und die Europäische 
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Bankenaufsichtsbehörde (EBA) unter an-
derem folgende Vorschläge erarbeitet:

– Einschränkung interner Modelle für Kre-
dit- und Marktpreisrisiken,

– regelmäßige Berechnung und Analyse 
der Wirkung interner Modelle durch die 
Vorgabe aufsichtlicher Referenzportfolios,

– zusätzliche Offenlegungspflichten.

Kreditrisiko – neuer Standardansatz: Die 
Vorschläge des Baseler Ausschusses (De-
zember 2014) beinhalten die Einführung 
eines Ansatzes zu „Risikofaktoren“ für eini-
ge Forderungsklassen, um so den Ansatz 
risikosensitiver zu gestalten und die Ab-
hängigkeit von externen Ratings zu redu-
zieren. Dabei werden Risikogewichte an-
hand von neuen Risikofaktoren festgelegt, 
zum Beispiel Umsatz und Fremdkapital-
quote des Kreditnehmers für Unterneh-
menskredite (Risikogewichte zwischen 60 
und 300 Prozent statt bisher 20 bis 
150 Prozent), oder aber die Kriterien für 
die Privilegierung zum Beispiel für das 
sonstige Retail-Geschäft verschärft. Die 
Rahmenbedingungen für die Kreditrisiko-
minderung sollen durch die Reduzierung 
der Anzahl von Ansätzen, die Neukalibrie-
rung der aufsichtlichen Haircuts und die 
Aktualisierung der Qualifikationskriterien 
für Garantiegeber geändert werden. Die 
neuen Risikogewichte liegen im Allgemei-
nen durchschnittlich höher als bei dem 
derzeitigen standardisierten Ansatz.

Kontrahenten-, Markt- und 
operationelles Risiko

Kontrahentenrisiko – neuer Standard-
ansatz: Der Baseler Ausschuss veröffent-
lichte seine endgültigen Regeln für den 
standardisierten Ansatz zur Bewertung der 
Kontrahentenrisikopositionen im April 
2014. Diese basieren auf neuen Berech-
nungen der Wiederbeschaffungskosten 
und potenziellen künftigen Engagements 
für Derivate und Geschäfte mit langer Ab-
wicklungsfrist.

Marktrisiko – neuer Standardansatz: 
Der Baseler Ausschuss schlug im Dezember 
2014 einen risikosensitiveren standardi-
sierten Ansatz für Marktrisiken (SBA) statt 
einer Cashflow-basierten Berechnung vor. 
Gemäß dem SBA müssten die Preissensibi-
lität und Zinsreagibilität als Inputfaktoren 
für die Behandlung der verschiedenen An-

lageklassen verwendet werden, um detail-
liertere oder komplexere Risikofaktoren in 
den verschiedenen Anlageklassen im Han-
delsbuch zu erfassen, ähnlich der zurzeit 
von den Großbanken in Teilen praktizier-
ten Vorgehensweise. Dies dürfte daher für 
diese Häuser die Implementierungskosten 
des revidierten standardisierten Ansatzes 
reduzieren. Allerdings ist diese Methode 
abhängig von den Preisgestaltungsmodel-
len der Unternehmen – und dürfte daher 
komplizierter sein als der aktuelle standar-
disierte Ansatz für Marktrisiken.

Operationelles Risiko – neuer Standard-
ansatz: Der revidierte standardisierte An-
satz für operationelle Risiken soll den 
 vorhandenen Basisindikator- und Standard-
ansatz ersetzen. Dieser würde den Brutto-
ertrag durch einen „Geschäftsindikator“ als 
Proxy-Variable für die Höhe des operatio-
nellen Risikos ersetzen und die aktuellen 
Verbindungen zu verschiedenen Ge-
schäftsfeldern beseitigen. Die Eigenkapi-
talanforderungen für das operationelle Ri-
siko würden hierbei nicht linear mit der 
Größe einer Bank steigen – im Gegensatz 
zu den derzeitigen Ansätzen. 

Weitere Auswirkungsstudien 

Untergrenze für die Eigenkapitalanfor-
derungen: Der Baseler Ausschuss berät ak-
tuell über eine Untergrenze (Floor) für die 
Eigenkapitalanforderungen auf Grundlage 
der revidierten standardisierten Ansätze, 
welche den Basel-I-Floor ersetzen soll. Der 
Baseler Ausschuss hat zu einer Stellung-
nahme hinsichtlich der Ebene, auf der der 
Floor greifen soll, der Art der Berücksichti-
gung von Wertberichtigungen für Rück-
stellungen sowie der Berücksichtigung von 
nationalen Ermessensspielräumen aufge-
fordert, ohne jedoch bislang konkrete Kali-
brierungsvorschläge zu machen.

Grundlegende Überprüfung des Han-
delsbuchs: Seit einem Konsultationspapier 
(Oktober 2013) des Baseler Ausschusses 
wurden eine Reihe von Vorschlägen für die 
Überprüfung des Handelsbuches (unter 
anderem einfachere und strengere Grenze 
zwischen dem Handelsbuch und dem An-
lagebuch, Berechnungen des Kreditrisikos 
aus Verbriefungen im Handelsbuch, zu-
sätzliche Offenlegungsanforderungen für 
interne Modelle-Anwender) diskutiert, die 
die Grundlage für die erste quantitative 
Auswirkungsstudie bildeten, in der die vor-
geschlagenen Standards auf eine Reihe 

hypothetischer Portfolios angewendet 
wurden. Die Ergebnisse dieser Auswir-
kungsstudie zeigen eine deutliche Erhö-
hung der Eigenkapitalanforderungen für 
alle Anlageklassen außer Aktien.

In seinem letzten Konsultationspapier (De-
zember 2014) nahm der Baseler Ausschuss 
die Behandlung des internen Risikotrans-
fers von Aktien- und Zinsrisiko zwischen 
dem Anlage- und dem Handelsbuch auf, 
um die derzeitige Handhabung des inter-
nen Transfers von Kreditrisiken zu ergän-
zen. Weitere Auswirkungsstudien laufen im 
Jahr 2015.

3. Bilanzprüfungen im Rahmen des Com-
prehensive Assessment: Als Vorbereitung 
auf die Übernahme der Aufsicht führte die 
EZB im Jahr 2014 das sogenannte Compre-
hensive Assessment durch, wobei die rund 
130 größten Banken Europas überprüft 
wurden. Ziel war es, verdeckte Risiken vor 
der Übernahme der EZB-Aufsicht aufzude-
cken und damit noch etwaige nationale 
Verantwortlichkeiten sicherzustellen. Die 
beiden wichtigsten Elemente dieses Com-
prehensive Assessment waren ein Asset 
Quality Review (AQR) und ein Stresstest, 
deren Ergebnisse Ausgangs- und Anhalts-
punkte für die EZB-Aufsicht lieferten und 
Hinweise in Bezug auf die Konzeption und 
Ausrichtung künftiger Stresstests geben.

Blick auf die Prozesse

Der Anstieg des gebundenen Eigenkapitals 
für notleidende Kredite führt im Rahmen 
des AQR zu einem zusätzlichen Druck auf 
die Eigenkapitalrendite und die Kredit-
vergabefähigkeit der betroffenen Banken 
sowie zur Hinterfragung des Umgangs mit 
den entsprechenden Portfolios. 

Bei der Verwendung von Modellen zum 
beizulegenden Zeitwert (Fair Value) wur-
den insbesondere in folgenden Bereichen 
Unzulänglichkeiten festgestellt: Modellva-
lidierung, CVA-Berechnungen, unabhängi-
ge Preisüberprüfung, Wertberichtigungen 
zum beizulegenden Zeitwert und Zuord-
nung von Gewinnen und Verlusten. Daher 
scheint unter anderem ein Blick auf die 
entsprechenden Prozesse und Richtlinien 
der Banken lohnenswert.

Der EBA-Stresstest kam bei 124 europäi-
schen Banken zum Einsatz und basiert auf 
einem vom ESRB entwickelten adversen 
Szenario. Dieses war unter anderem ge-
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kennzeichnet durch eine Verschlechterung 
der Kreditqualität, einen starken Anstieg 
der globalen Anleiherenditen, Zweifel an 
der Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen, eine abrupte Umkehr der Risikonei-
gung gegenüber Volkswirtschaften der 
Schwellenländer und eine zurückgehende 
Verfügbarkeit der Marktfinanzierung für 
Banken. Die Banken simulierten die Aus-
wirkungen auf ihre Eigenkapitalquoten. 

Bilanzprüfungen: Implikationen für 
die Banken

• Erhöhung der notleidenden Forde-
rungen im Euroraum und in Konse-
quenz Anstieg des hierdurch gebunde-
nen Eigenkapitals.

• Festlegung eines Folgeprogramms für 
den festgestellten Nachbesserungsbe-
darf (zum Beispiel Überprüfung von 
Kapitalplänen sowie Empfehlungen in 
Bezug auf Ausschüttungen oder die zu 
bildenden Wertberichtigungen) sowie 
verstärkter Fokus der Aufsicht auf ris-
kantere Geschäftsfelder.

• Ausweitung der Stresstest-Anforde-
rungen für zahlreiche Banken mit den 
entsprechenden Konsequenzen für das 
Reporting dieser Daten und die bankin-
terne Stresstest-Infrastruktur. 

Insgesamt zeigten die Ergebnisse des AQR 
und des Stresstests, dass im adversen Sze-
nario die CET1-Quoten (hartes Kernkapital) 
von 11,8 Prozent Ende 2013 auf 8,4 Pro-
zent Ende 2016 fallen würden. Mehr als 
die Hälfte dieses Rückgangs war auf Wert-
minderungen, Rückstellungen und höhere 
Risikogewichte im Unternehmenssektor – 
einschließlich der KMU – zurückzuführen.

Schwächen hinsichtlich der 
Verfügbarkeit und Qualität von Daten

Auf die drohenden Kapitallücken hatten 
viele Banken allerdings bereits 2014 re-
agiert und ausreichend Eigenkapital aufge-
nommen oder zumindest Pläne vorgelegt, 
um den Anforderungen zu genügen oder 
langfristiger Umstrukturierungsmaßnah-
men einzuleiten. Bei der Stresstest-Simula-
tion traten insgesamt bei vielen Banken 
Schwächen hinsichtlich der Verfügbarkeit 
und Qualität von Daten sowie in Bezug auf 
die Modellierungskapazität zutage. 

4. Zukünftige Beaufsichtigung: Im No-
vember 2014 übernahm die EZB die Ver-
antwortung für die Aufsicht über alle 
 Kreditinstitute in der Bankenunion. Das 
bedeutete einen Paradigmenwechsel für 
diese Banken – insbesondere für jene, die 
direkt von der EZB beaufsichtigt werden – 
und dürfte sich wesentlich auf die Strate-
gie und Geschäftsmodelle, die Daten- und 
IT-Infrastruktur sowie auf die Risikomodel-
lierung der Banken auswirken.

Die Banken, die unter direkter EZB-Aufsicht 
stehen, werden durch gemeinsame Teams 
der EZB und der jeweiligen nationalen Auf-
sichtsbehörde(n) überwacht. Zu den Haupt-
merkmalen der EZB-Aufsicht gehören:

– Gemeinsamer Säule-2-Überprüfungspro-
zess (SREP) mit für die deutschen Banken 
neuen Elementen (zum Beispiel aufsichts-
interne „Challenger-Modelle“ des Eigenka-
pitals und der Liquidität)

– Detaillierte Prüfung der „traditionelleren“ 
Risikobereiche (zum Beispiel Kredit- und 
Konzentrationsrisiken sowie der internen 
Governance und des Risikomanagements) 
sowie eine Reihe von Querschnittsanalysen 
(zum Beispiel Überprüfung der Unterschie-
de zwischen den RWA in allen Jurisdiktio-
nen) sowie eine konsequente Risikoanalyse 
auf Ebene der Sektoren und Systeme

– Fortlaufendes Nachhalten und Überprü-
fen der Mängel, die sich durch den AQR 
und den Stresstest offenbart haben

– Steigender Druck für konsistentere An-
sätze gegenüber den weiterhin von den 
nationalen Aufsichtsbehörden überwach-
ten Banken

Höhere Anforderungen aus Säule 2

Banken, die sich nicht schnell genug an die 
Herausforderungen der EZB anpassen, lau-
fen Gefahr, höhere Eigenkapital- oder Li-
quiditätsanforderungen aus Säule 2 oder 
strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sanierungs- und Abwicklungsplanung 
auferlegt zu bekommen. 

5. TLAC und MREL – neue Steuerungs-
kennziffern: Im November 2014 wurde 
vom Financial Stability Board (FSB) ein 
Konsultationspapier veröffentlicht, das die 
Einführung einer neuen Kapitalkennzahl 
TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) für 
G-SIBs vorsieht. Es soll nicht vor 2019 in 
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Kraft treten. Nahezu zeitgleich wurde von 
der EBA der Konsultationsentwurf eines 
technischen Regulierungsstandards zur Er-
mittlung von MREL (Minimum Required 
Own Funds and Eligible Liabilities) vor-
gelegt. Damit wird ein methodisch eng 
verwandter Ansatz verfolgt, der über das 
 Sanierungs- und Abwicklungsgesetz per 
1. Januar 2015 bereits in Kraft getreten ist 
und mit einem Starttermin zum 1. Januar 
2016 deutlich früher als das TLAC-Konzept 
sowie für einen größeren Kreis von Institu-
ten in Europa Anwendung finden soll. 

Dem Bail-in-Instrument kommt eine 
Schlüsselrolle im Rahmen der jetzt anste-
henden Abwicklungsplanung zu, da die 
Herabsetzung von Verbindlichkeiten bezie-
hungsweise deren Umwandlung in Eigen-
kapital das zentrale Mittel ist, um die 
 Verlustdeckung und Rekapitalisierung ei-
nes gescheiterten Instituts ohne den Ein-
satz von Steuergeldern zu erreichen. Von 
einer Inanspruchnahme bail-in-fähiger 
Verbindlichkeiten eines gescheiterten Ins-
tituts dürfen keine Einschränkungen auf 
den Fortbetrieb insbesondere der für die 
Systemstabilität kritischen Geschäftsakti-
vitäten ausgehen, wie sie bei einer Liqui-
dation im Rahmen eines gewöhnlichen In-
solvenzverfahrens zu erwarten sind. 

Die TLAC- und MREL-Vorschläge unter-
scheiden sich geringfügig hinsichtlich der 
Kriterien für eine Anrechenbarkeit von 
Verbindlichkeiten. Gemäß den MREL-Vor-
gaben ist zum Beispiel – anders als nach 
dem TLAC-Konzept – eine Anrechnung  

von strukturierten Verbindlichkeiten, also 
Emissionen, die auch derivative Kompo-
nenten (embedded derivatives) enthalten, 
grundsätzlich möglich. 

Komplizierte Berechnung

Die Berechnung der einzuhaltenden Min-
destanforderungen ist sowohl für TLAC als 
auch für MREL kompliziert. Gemäß derzei-
tigen Vorschlägen muss eine TLAC-Quote 
in Höhe von 16 bis 20 Prozent der risikoge-
wichteten Aktiva (RWA) eingehalten wer-
den, beziehungsweise dem doppelten der 
Mindest-Tier-1-Leverage Ratio. Hierauf 
sind grundsätzlich alle Eigenmittel anre-
chenbar, die zur Erfüllung der Mindest-
kapitalanforderungen gemäß CRR bereit-
gehalten werden. Allerdings mit der Ein-
schränkung, dass zum einen der Teil des 
harten Kernkapitals nicht auf TLAC ange-
rechnet werden darf, der für die Erfüllung 
von Kapitalzuschlägen und Kapitalpuffern 
erforderlich ist. Zum anderen muss min-

destens ein Drittel der TLAC-Anforderung 
durch anrechenbares Fremdkapital gedeckt 
werden, das nicht zum regulatorischen Ei-
genkapital zählt. Die TLAC-Anforderungen 
werden auf der Ebene sogenannter Ab-
wicklungseinheiten vorgegeben, also für 
Konzern gesellschaften beziehungsweise 
Teilkonzerne, die im Rahmen einer Abwick-
lung als Gesamtheit betrachtet werden sol-
len. Anders als im TLAC-Konzept wird die 
MREL-Vorgabe nicht als Mindestquote mit 

Bezug auf die RWA vorgegeben, sondern 
ausschließlich mit Bezug auf die Bilanz als 
Mindestanteil anrechenbarer bail-in-fähi-
ger Passiva im Verhältnis zur gesamten 
Passivseite. Die über die Einhaltung der 
MREL-Quote vorzuhaltenden Eigenmittel 
und anrechenbaren Verbindlichkeiten 
müssen zwei Funktionen erfüllen. 

Zum einen müssen sie ausreichen, um die 
Verluste eines scheiternden Instituts zu de-
cken. Diese Anforderung ist grundsätzlich 
deckungsgleich mit den Anforderungen an 
die Mindesteigenmittelanforderungen ge-
mäß CRR beziehungsweise CRD IV und ist 
insofern mit Einhaltung der Mindesteigen-
mittelquoten erfüllt. 

Zum anderen muss die MREL-Quote die 
Rekapitalisierung von Instituten ermögli-
chen, die im Fall des Scheiterns nicht im 
Rahmen einer Regelinsolvenz liquidiert 
werden können, sondern deren Geschäfts-
aktivitäten aus Gründen der Systemstabili-

tät zumindest teilweise fortgeführt wer-
den müssen. Entsprechend muss für diese 
potenziell systemgefährdenden Institute 
eine zusätzliche MREL-Komponente vorge-
halten werden, deren Höhe sich wiederum 
an den mit Eigenmitteln zu unterlegenden 
RWA orientiert. Die Höhe der hierfür er-
forderlichen Eigenmittel hängt von der 
Größe des fortzuführenden Institutsteils 
ab und damit von der institutsspezifischen 
Abwicklungsstrategie.

TLAC und MREL – neue Steuerungskennziffern: Konsequenzen für die Banken

• Gegebenenfalls Aufnahme von zu-
sätzlichem anrechenbaren Fremdkapital 
notwendig, um TLAC- und/oder MREL-
Anforderungen zu erfüllen, oder Um-
wandlung von Teilen des vorhandenen 
Fremdkapitals in geeignete Schuldtitel.

• Absehbarer Einfluss auf die Finanzie-
rungskosten der Banken durch die explizi-
te Haftung des Fremdkapitals und die da-
raus resultierende zusätzliche Belastung 
der Profitabilität kann Institute zu einer 
Revision des Geschäftsmodells zwingen.

• Für G-SIBs in der EU gleichzeitige Er-
füllung sowohl der Regelungen von TLAC 
als auch MREL und damit grundsätzliche 
Ausrichtung an der für die Institute je-
weils höheren Anforderung.

• Berücksichtigung etwaiger abweichen-
der nationaler Regelungen für ausländi-
sche Tochtergesellschaften internationa-
ler Institutsgruppen.

• Erweiterung des Katalogs regelmäßig zu 
überwachender regulatorischer Steue-
rungs kennziffern für Kapital, Liquidität 
und Verschuldung um eine (für G-SIBs 
zwei) weitere Mindest anfor de rung(en) mit 
der Notwendigkeit einer Anpassung des 
internen Berichtswesens und der zuge-
hörigen Prozesse.

• Steigende Anforderung an die Granu-
larität der Qualität der Datenhaushalte 
durch ein in der Form erstmals die 
 Passivseite der Institute betreffendes re-
gelmäßiges externes Berichtswesen. 
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Zukünftige Beaufsichtigung: 
Implikationen für die Banken

• Einführung eines zunehmend europa-
weiten Ansatzes hinsichtlich der Auf-
sicht sowie allmählicher Abbau natio-
naler Ermessensspielräume und eine 
höhere Aufsichtsintensität.

• Höhere Eigenkapitalanforderungen – 
bei de facto zusammenwachsender 
Säule 1 und Säule 2 zu einer „Säule 1+“.

• Zunehmende Datenanforderungen 
seitens der EZB – entsprechender Be-
darf der Banken an einer effizienten 
und flexiblen technischen Infrastruktur, 
um periodische Sicherheitsüberprüfun-
gen wie Stresstests zu ermöglichen.




